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Der eine oder andere hat sicherlich schon davon gelesen. Trotzdem wollen wir es hier noch
einmal in aller Kürze erwähnen: vor wenigen Tagen stimmte der EU-Rechtsausschuss für eine
Verlängerung der Schutzdauer von Musikwerken. Genauer gesagt geht es um die
Leistungsschutzrechte der ausübenden Künstler. Gegenwärtig ist der Schutz der ausübenden
Künstler (Performer) in der EU auf 50 Jahre beschränkt (vgl. bspw. § 82 UrhG). Komponisten
(bzw. deren Rechtsnachfolger) genießen hingegen eine Schutzdauer von 70 Jahren post mortem
auctoris. Der EU-Binnenmarktskommisar Charly McCreevy sieht darin eine Gefährdung der
ausübenden Künstler. Während Komponisten ein Leben lang (und darüber hinaus) von ihrer
Werkschaffung profitieren, endet die Verwertung eines ausübenden Künstlers, der mit 20 Jahren
eine CD aufgenommen hat, bereits mit 70 Jahren. Auch ausübende Künstler sollten durch ihre
Performance ein gesichertes Auskommen zu Lebzeiten haben.

Inspiriert durch die McCreevy-Initiative schlägt die EU-Kommission daher die Verlängerung der
Leistungschutzrechtsdauer von 50 auf 95 Jahren vor (vgl. hier). Dieser Vorschlag wurde nun vor
wenigen Tagen vom EU-Rechtsausschuss angenommen. Am 2. März wird das EU-Parlament
über diesen Vorschlag abstimmen und ggf. eine entsprechende Richtlinie verabschieden.
Inwieweit eine etwaige Verlängerung tatsächlich den ausübenden Künstlern zu Gute kommen
würde, erscheint fraglich.  Vergleiche zum Diskussionsstand “heise online“.

Wir sind gespannt wie und vor allem mit welcher Begründung die Entscheidung  am 2. März
gefällt wird.
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